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Gebührenpromotion 
Gebührenpromotion für die Kotierung von aktiven Bestandespaketen für 
Emittenten von Hebelprodukten 

SIX Swiss Exchange AG freut sich, Emittenten von Hebelprodukten vom 1. Mai 2026 bis zum 31. Oktober 2026 
(«Anwendungszeitraum») eine Gebührenpromotion anzubieten, die aus zwei aufeinanderfolgenden Upgrades der 
aktiven Bestandespakete von je zwölf (12) Monaten besteht, wie folgt:  

– Promotionsupgrade von aktiven Bestandespaketen im Jahr 1  

– Promotionsupgrade von aktiven Bestandespaketen im Jahr 2  
Während jedes Zeitraums für das Promotionsupgrade von aktiven Bestandespaketen ermöglicht SIX Swiss 
Exchange AG den teilnehmenden Emittenten ein Upgrade auf ein höheres aktives Bestandespaket zu 
tieferen Kosten oder ohne Kosten.  

Neue und bestehende Emittenten können innerhalb des Anwendungszeitraums das erste Upgrade ihres aktiven 
Bestandespakets zu den günstigen Konditionen der Gebührenpromotion beantragen. 

 

 

Promotionsupgrade von aktiven Bestandespaketen im Jahr 1 

Obergrenze 
aktives 
Bestandes-
paket* 

Jährliche Standard-
gebühr für aktives 
Bestandespaket 
(ohne Promotion) 

Promotionsupgrade von aktiven Bestandespaketen im Jahr 1 – Upgrade-Optionen 

2’500 CHF 250’000 
Upgrade von 2’500 auf 
15’000 @ CHF 100’000 Upgrade von 2’500 auf 

20’000 @ CHF 150’000 

 

15’000 CHF 850’000 
Kostenloses Upgrade von 
15’000 auf 20’000 (oder 
jedes höhere aktive Bestan-
despaket, das zu diesem 
Zeitpunkt verfügbar ist) 

20’000 CHF 1’000’000  

>20’000 Mindestgebühr von 
CHF 1’000’000 

 

* Für Neuemittenten oder Emittenten, die zum Zeitpunkt der Teilnahme an der Promotion noch keine aktive Bestandes-
pakete haben, kann das Upgrade gleichzeitig mit dem Kauf ihres ersten aktiven Bestandespakets durchgeführt werden. 

 

Promotionsupgrade von aktiven Bestandespaketen im Jahr 2 

Obergrenze 
aktives 
Bestandes-
paket* 

Jährliche Standard-
gebühr für aktives 
Bestandespaket 
(ohne Promotion) 

Promotionsupgrade von aktiven Bestandespaketen im Jahr 2 – Upgrade-Optionen 

2’500 CHF 250’000 
Upgrade von 2’500 auf 
15’000 @ CHF 200’000 Upgrade von 2’500 auf 

20’000 @ CHF 300’000 

 

15’000 CHF 850’000 
Kostenloses Upgrade von 
15’000 auf 20’000 (oder 
jedes höhere aktive Bestan-
despaket, das zu diesem 
Zeitpunkt verfügbar ist) 

20’000 CHF 1’000.000  

>20’000 Mindestgebühr von 
CHF 1’000’000 
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Anwendungsbereich 
Die Gebührenpromotion für die Kotierung von aktiven Bestandespaketen («Gebührenpromotion für aktive 
Bestandespakete») gilt wie folgt: 

a) Alle neuen und bestehenden Emittenten von Hebelprodukten an SIX Swiss Exchange AG sind zur Teilnahme an 
der Gebührenpromotion für aktive Bestandespakete berechtigt. 

b) Um Zweifel auszuschliessen, ist die Gebührenpromotion für aktive Bestandespakete an den Erwerb eines 
aktiven Bestandespakets gebunden (d.h. ein Emittent muss entweder bereits ein aktives Bestandespaket 
gemäss Ziff. 5.1.8 der Gebührenordnung zum Kotierungsreglement besitzen oder ein aktives Bestandespaket 
erwerben, wenn er sich für die Teilnahme an der Gebührenpromotion für aktive Bestandespakete bewirbt).      

c) Der Erwerb eines aktiven Bestandespakets und das Upgrade auf ein aktives Bestandespaket sind jeweils per 
Anfang eines jeden Monats (innerhalb des Anwendungszeitraums) möglich und der Börse mindestens drei 
Kalendertage im Voraus schriftlich per Meldeformular zu melden. Im Falle eines Upgrades ist das höhere aktive 
Bestandespaket für volle zwölf Monate gültig (unabhängig von der Dauer des ursprünglichen aktiven 
Bestandespakets).  

d) Bei Emittenten, die an der APP-Gebührenaktion teilnehmen, werden das erste APP-Upgrade (Jahr 1) und das 
anschliessende optionale zweite APP-Upgrade (Jahr 2) beide von derselben APP-Basislinie aus durchgeführt. 

e) Für bestehende Emittenten mit einem aktiven Bestandespaket wird das Ende Dezember 2025 im Besitz 
befindliche aktive Bestandespaket als Grundlage für die Anwendung der Gebührenpromotion für aktive 
Bestandespakete herangezogen. Emittenten, die ihr aktives Bestandespaket später von einem höheren auf ein 
niedrigeres Niveau herabgestuft haben, sind nicht zur Teilnahme an der Promotion berechtigt. 

f) Emittenten, die an der Gebührenpromotion für aktive Bestandespakete teilnehmen, können das zweite Upgrade 
vom aktiven Bestandespaket (Jahr 2) im Anschluss an ihr erstes Upgrade (Jahr 1) beantragen, d.h. die Teilnahme 
am ersten Upgrade ist Voraussetzung für die Teilnahme am zweiten Upgrade, es besteht jedoch keine 
Verpflichtung zur Teilnahme am zweiten Upgrade. 

g) Die Bestimmungen von Ziff. 5.1.8 der Gebührenordnung zum Kotierungsreglement in der jeweils gültigen 
Fassung gelten im Übrigen, wobei im Falle widersprüchlicher Bestimmungen die Bestimmungen dieser 
Gebührenpromotion für aktive Bestandespakete Vorrang haben. 

 

Beendigung der Gebührenpromotion für die Kotierung von aktiven Bestandespaketen  
SIX Swiss Exchange AG kann die Gebührenpromotion für aktive Bestandespakete jederzeit ohne Vorankündigung 
einseitig beenden. 

Teilnahmeantrag 
Emittenten, die an der Gebührenpromotion für aktive Bestandespakete teilnehmen wollen, können bei Member 
Services (member.services@six-group.com/+41 58 399 2473) ein Formular anfordern. Emittenten, deren aktives 
Bestandespaket am 01.05.2026 noch läuft oder die neu ein aktives Bestandespaket erwerben möchten, um an der 
Promotion teilzunehmen, müssen das Formular spätestens drei (3) Kalendertage vor dem 01.05.2026 ausgefüllt 
und unterzeichnet an SIX Swiss Exchange AG zurücksenden.  

Emittenten, die neu ein aktives Bestandespaket erwerben möchten, um an der Gebührenpromotion für aktive 
Bestandespakete teilzunehmen, müssen das Formular spätestens drei (3) Kalendertage vor dem 01.05.2026 
ausgefüllt und unterzeichnet an SIX Swiss Exchange AG zurücksenden. 

Nach dem 01.05.2026 ist die Teilnahme an der Gebührenpromotion für aktive Bestandespakete für 
Neuemittenten von aktiven Bestandespaketen jeweils am ersten Tag eines jeden Monats bis zum Ende des 
Anwendungszeitraums möglich. Das Formular zur Gebührenpromotion für aktive Bestandespakete ist spätestens 
drei (3) Kalendertage vor Beginn des aktiven Bestandespakets zurückzusenden. 

 
 

Bei Fragen steht Ihnen Structured Products gerne zur Verfügung: 

Telefon: +41 58 399 2100 

E-Mail: structured-products@six-group.com  

Links zu SIX Swiss Exchange AG: 

SIX Swiss Exchange | Production Member Section | Test Member Section | Forms | Rules | Directives 
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